
Stadt Breisach am Rhein Stand: 18.11.2025 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
„Solarpark Hochstetten Deponie“ gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 1 von 6 

 

25-11-18 Bebauungsvorschriften (25-11-04).docx 

Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtliche Festsetzun-
gen und örtliche Bauvorschriften: 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 189) 

▪ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

▪ Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)  

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.03.2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Sondergebiet Solarpark und Sondergebiet Batteriespeicher (§ 11 (2) BauNVO) 

1.1.1 Innerhalb der Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ und „Batterie-
speicher“ sind bauliche Anlagen zur Energiegewinnung aus Sonnenstrahlung (wie z. 
B. Modulflächen) und die hierzu erforderlichen Nebenanlagen (wie z. B. Betriebsge-
bäude, Wechselrichter, Transformatoren, Übergabestationen, Sicherheitsanlagen, 
BOS-System, Antennenanlagen, Einfriedungen, Wege) zulässig. 

1.1.2 Innerhalb des Sondergebiets mit der Zweckbestimmung „Batteriespeicher“ sind au-
ßerdem bauliche Anlagen zur Speicherung von Energie zulässig.  

1.1.3 Innerhalb der Sondergebiete mit der Zweckbestimmung „Solarpark“ und „Batterie-
speicher“ sind außerdem landwirtschaftliche Nutzungen (z.B. in Form von Bewei-
dung) und die hierzu erforderlichen Nebenanlagen sowie Anlagen, die dem Brand-
schutz dienen (wie z. B. Löschwasserreservoir) zulässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist den Nutzungsschablonen und den textlichen 
Einschrieben innerhalb des Baufensterbereichs in der Planzeichnung zu entnehmen 
und wird bestimmt durch den angegebenen Wert der 

▪ Höhe der baulichen Anlagen, 
▪ Grundflächenzahl (GRZ). 

1.3 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

1.3.1 Die Höhe der baulichen Anlagen (GH) ist als Höchstmaß nach Planeintrag festge-
setzt. Als unterer Bezugspunkt für die Höhenfestsetzung gilt die Oberkante des Ge-
ländes nach Herstellung der Baumaßnahme. Als oberer Bezugspunkt gilt der 
höchste Punkt der baulichen Anlage. 



Stadt Breisach am Rhein Stand: 18.11.2025 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften Fassung: Frühzeitige Beteiligung 
„Solarpark Hochstetten Deponie“ gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN Seite 2 von 6 

 

25-11-18 Bebauungsvorschriften (25-11-04).docx 

1.3.2 Die Solarmodule sind so aufzuständern, dass zwischen der Oberkante des Geländes 
und der Unterkante des jeweiligen Solarmoduls ein Abstand von mindestens 0,5 m 
lichte Höhe eingehalten wird.  

1.4 Grundflächenzahl und überbaubare Grundstücksfläche  
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 19 und 23 BauNVO) 

1.4.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.4.2 Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in § 19 (4) Satz 1 
BauNVO bezeichneten Anlagen nicht überschritten werden. 

1.5 Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, § 12 und § 14 BauNVO)  

1.5.1 Garagen und Carports sind nicht zulässig. 

1.5.2 Offene Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. 

1.6 Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

1.7 Leitungsrecht (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB) 

Die Fläche R1 ist mit einem Leitungsrecht zugunsten des Versorgungsträgers 
(Transnet BW) zu belasten. Innerhalb dieser Fläche dürfen keine Maßnahmen 
durchgeführt werden, die den Bestand oder Betrieb der Leitungen beeinträchtigen 
oder gefährden. 

1.8 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.8.1 Pkw-Stellplatzflächen, Wege und sonstige befestigte Freiflächen sind in wasser-
durchlässiger Ausführung (Mittlerer Abflussbeiwert ≤ 0,4) herzustellen, z.B. als 
Gras, Pflaster mit offenen Fugen, Rasengitter oder Schotterrasen.  

1.8.2 Eine Außenbeleuchtung ist nicht zulässig. 

1.8.3 Es sind Solarpaneele mit niedrigem Reflexionsgrad bzw. hohem Absorptionsgrad 
oder mit Anti-Reflexions-Beschichtungen zu verwenden. Die Aufständerungen sind 
ebenfalls reflexionsarm auszuführen.  

1.8.4 Kupfer-, zink- oder bleihaltige Außenbauteile sind nur zulässig, wenn sie beschichtet 
oder in ähnlicher Weise behandelt sind. Eine Kontamination des Bodens oder des 
Gewässers, in das anfallendes Oberflächenwasser eingeleitet wird, ist dauerhaft 
auszuschließen. 

1.9 Anpflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) 

Wird zur Offenlage ergänzt. 

1.10 Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB) 

Wird zur Offenlage ergänzt. 
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2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Rechtsgrundlagen 

▪ Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
18.03.2025 (GBl. 2025 Nr. 25) 

▪ Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 22.07.2025 (GBl. 2025 Nr. 71) 

 

2.1 Einfriedungen und Mauern (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

2.1.1 Einfriedungen dürfen eine Höhe von 2,50 m nicht überschreiten. Als Bezugspunkt 
für die Höhenfestsetzung gilt die Oberkante des Geländes am Standort der Einfrie-
dung. 

2.1.2 Massive Einfriedigungen wie z.B. Mauern oder Sockel sowie die Verwendung von 
Stacheldraht sind nicht zulässig. 

2.1.3 Es sind nur Einfriedungen in dezenten und matten Naturfarben wie z.B. braun und 
grün oder Metallzäune zulässig. Temporäre Umzäunungen von Teilflächen, wie z.B. 
Weidenetze, sind zulässig. 
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3 HINWEISE 

3.1 Wasserschutzgebiet Breisach Tiefbrunnen 

Das Vorhaben liegt in Zone III und IIIA des Wasserschutzgebiets „Tiefbrunnen I und 
II“ (LUBW Nr.: 315-002). 

3.2 Denkmalschutz 

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde um-
gehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, 
Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, 
bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach 
der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz-
behörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäologische 
Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der Frist ein-
verstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 DSchG wird 
hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist 
zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.3 Geotechnik 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen (z.B. zum 
genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des 
Gründungshorizonts, zum Grundwasser etc.) wird geotechnische Beratung durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 

3.4 Bodenschutz  

Allgemeine Bestimmungen 

▪ Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abge-
schoben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. 
Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflä-
chen ist nicht zulässig. 

▪ Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 

▪ Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

▪ Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des 
Massenausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Ur-
geländes nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die 
Auffüllung ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu 
beschränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestal-
ten. 

▪ Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- 
bzw. Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen wer-
den können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden.  
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Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

▪ Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwen-
den (Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwert-
bar auf geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

▪ Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m 
hoch locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet 
ist. 

▪ Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auf-
lockerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versicke-
rung von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

▪ Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen 
und 30 cm bei Grabeland nicht überschreiten.  

3.5 Erdmassenausgleich  

Im Sinne einer Abfallvermeidung und –verwertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Plangebiet gem. § 3 (3) LKreiWiG ein Erdmassenausgleich 
erfolgen (zum Beispiel durch Geländemodellierung, Höherlegung der Erschlie-
ßungsstraßen), wobei der Baugrubenaushub vorrangig auf den Grundstücken ver-
bleiben und darauf wieder eingebaut werden soll, soweit Dritte dadurch nicht beein-
trächtigt werden.  

Die Vorteile eines Erdmassenausgleichs vor Ort sind:  

▪ mehr Gefälle bei der Kanalisation,  

▪ erhöhter Schutz bei Starkregen,  

▪ Klimaschutz durch Vermeidung von Transporten  

▪ Verwertung statt Entsorgung und Kostenersparnis durch Wegfall der Abfuhr / 
Entsorgung. 

Sofern ein Erdmassenausgleich im Bereich des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans nicht möglich ist, sind überschüssige Erdmassen anderweitig zu verwerten. 
Diesbezüglich soll die Gemeinde selbst Maßnahmen ermitteln, wie z.B. die Verwer-
tung für  

▪ Lärmschutzmaßnahmen,  

▪ Dämme von Verkehrswegen,  

▪ Beseitigung von Landschaftsschäden, etc.  

Unbelasteter Erdaushub kann für Bodenverbesserungen, für Rekultivierungsmaß-
nahmen oder andere Baumaßnahmen verwendet wer-den, soweit dies technisch 
möglich, wirtschaftlich zumutbar und rechtlich möglich ist. Erst nach gründlicher Prü-
fung einer sinnvollen Ver-wertung des Materials kann eine Entsorgung auf einer 
Erdaushubdeponie als letzte Möglichkeit in Frage kommen. Hierbei gilt zu beach-
ten, dass die Erdaushubdeponien über begrenzte Verfüllmengen verfügen und wert-
volles Deponievolumen nicht durch unbelastetes und bautechnisch weiterhin nutz-
bares Bodenmaterial erschöpft werden sollte. Insbesondere Kies kann im Regelfall 
als Rohstoff weitere Ver-wendung finden. Für Oberboden ist die Verwertung in Re-
kultivierungsmaßnahmen zu prüfen. 
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3.6 Landwirtschaftliche Emissionen 

Das Bebauungsplangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen an. Daher kann 
es auch bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung zu Emissionen wie Gerüche, Stäube 
oder Geräuschen kommen. Diese sind als ortsüblich hinzunehmen, solange die 
Grenzwerte der gesetzlichen Bestimmungen nicht überschritten werden. 

 

 

 

Breisach am Rhein, den  
 
 
 
 
Oliver Rein Planverfasser 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Planes so-
wie der zugehörigen planungsrechtlichen Fest-
setzungen und der örtlichen Bauvorschriften mit 
den hierzu ergangenen Beschlüssen des Ge-
meinderates der Stadt Breisach am Rhein über-
einstimmen. 
 
 
 
Breisach am Rhein, den  
 
 
 
Oliver Rein 
Bürgermeister 

 Bekanntmachungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 (3) BauGB öffentlich bekannt ge-
macht worden ist. Tag der Bekanntmachung 
und somit Tag des Inkrafttretens ist der 
__.__.____ 
 
 
 
 
Breisach am Rhein, den  
 
 
 
Oliver Rein 
Bürgermeister 
 

 


